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Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Heilbronn
vom 02.09.2022 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch fÃ¼r das Berufungsverfahren nicht
zu erstatten.

Tatbestand

Der KlÃ¤ger begehrt hÃ¶heres Arbeitslosengeld fÃ¼r den Zeitraum vom 01.12.2020
bis zum 30.11.2022 unter BerÃ¼cksichtigung eines von der Arbeitgeberin
ausgezahlten JubilÃ¤umsgeldes.

Der 1957 geborene KlÃ¤ger war seit dem 01.07.1981 bis zum 30.11.2020 bei
der D1 AG beschÃ¤ftigt. Im Februar 2019 schloss der KlÃ¤ger mit der D1 AG einen
Altersteilzeitvertrag (ATZ-Vertrag). Nach Â§ 1 Nr. 1 ATZ-Vertrag sollte das
bestehende VollzeitarbeitsverhÃ¤ltnis mit Wirkung ab dem 01.12.2019 als
TeilzeitarbeitsverhÃ¤ltnis fortgefÃ¼hrt werden und das BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis
nach Â§ 1 Nr. 2 ATZ-Vertrag spÃ¤testens zum 30.11.2020 enden. Die
Vertragsparteien gingen nach Â§ 1 Nr. 2 ATZ-Vertrag davon aus, dass ab dem
Folgetag eine Altersrente der gesetzlichen Rentenversicherung mit AbschlÃ¤gen
bezogen werden kÃ¶nne. Die durchschnittliche wÃ¶chentliche Arbeitszeit habe nach
Â§ 3 Nr. 1 ATZ-Vertrag 20 Stunden betragen sollen, wobei in der ersten HÃ¤lfte des
AltersteilzeitarbeitsverhÃ¤ltnisses (01.12.2019 bis 31.05.2020) weiterhin 40
Stunden zu leisten gewesen seien und in der zweiten HÃ¤lfte eine
Freistellungsphase habe folgen sollen. Zur VergÃ¼tung wurde geregelt, dass diese
auf Grundlage des Arbeitsvertrages, sowie der aktuellen Entgeltgruppen- und
Bandzuordnung aufgrund der reduzierten Arbeitszeit angepasst und zusÃ¤tzlich
gemÃ¤Ã� einer Gesamtbetriebsvereinbarung aufgestockt werde (Â§ 4 ATZ-Vertrag).
FÃ¼r weitere Einzelheiten wird auf den ATZ-Vertrag verwiesen. Die vorgenannten
Vereinbarungen des ATZ-Vertrags wurden durch die Beteiligten ab dem 01.12.2019
umgesetzt.

Am 04.09.2020 beantragte der KlÃ¤ger mit Wirkung zum 01.12.2020
Arbeitslosengeld. Er gab an, dass er und seine Ehefrau keine Kinder hÃ¤tten und
dass zu Beginn des Jahres die Lohnsteuerklasse 3 fÃ¼r ihn gegolten habe. In der
von der Arbeitgeberin erteilten Arbeitsbescheinigung wurde u.a. eine als
JubilÃ¤umsgeld benannte Einmalzahlung an den KlÃ¤ger im November 2020 in
HÃ¶he von 20.043,67 â�¬ aufgefÃ¼hrt. ZusÃ¤tzlich zu dem JubilÃ¤umsgeld
bescheinigte die Arbeitgeberin dem KlÃ¤ger im Zeitraum vom 01.12.2019 bis zum
30.11.2020 laufendes Arbeitsentgelt in HÃ¶he von 59.288,28Â â�¬ und
Einmalzahlungen in HÃ¶he von 1.843,74 â�¬. Ausweislich des GesprÃ¤chsvermerks
vom 27.05.2020 meldete sich der KlÃ¤ger an diesem Tag telefonisch
arbeitssuchend und teilte mit, dass er sich dem Arbeitsmarkt in Teilzeit mit 15
Stunden pro Woche zur VerfÃ¼gung stelle.

Die Beklagte bewilligte dem KlÃ¤ger mit Bescheid vom 08.12.2020 zunÃ¤chst
vorschussweise Arbeitslosengeld, welches sie ausgehend von einem tÃ¤glichen
Arbeitsentgelt im Bemessungszeitraum vom 01.12.2019 bis zum 30.11.2020 von
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167,03 â�¬ berechnete. Der KlÃ¤ger wolle nicht mehr die im Bemessungszeitraum
angefallenen durchschnittlichen wÃ¶chentlichen Arbeitsstunden leisten. Das
Bemessungsentgelt vermindere sich deshalb entsprechend dem VerhÃ¤ltnis der
dem KlÃ¤ger aktuell mÃ¶glichen wÃ¶chentlichen Arbeitsstunden (15 Stunden) zu
den frÃ¼her geleisteten (20 Stunden). Das Bemessungsentgelt belaufe sich daher
auf 125,27Â â�¬ und das tÃ¤gliche Leistungsentgelt auf 89,62Â â�¬.

Der KlÃ¤ger teilte mit E-Mail vom 14.12.2020 mit, sich dem Arbeitsmarkt kÃ¼nftig
im Umfang von 40 Stunden pro Woche zur VerfÃ¼gung stellen zu wollen. Zudem
habe sich die HÃ¶he des JubilÃ¤umsgeldes tatsÃ¤chlich auf 24.732,50Â â�¬
belaufen, was sich auch aus der entsprechenden Verbeitragung zur
Arbeitslosenversicherung laut Verdienstabrechnung ergebe.

Mit Bescheid vom 15.12.2020 gewÃ¤hrte die Beklagte dem KlÃ¤ger ab dem
01.12.2020 fÃ¼r 720 Kalendertage Arbeitslosengeld. Bei der Berechnung der
LeistungshÃ¶he wurde fÃ¼r den Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 13.12.2020 ein
Bemessungsentgelt in HÃ¶he von 125,27 â�¬ zugrunde gelegt und anschlieÃ�end
ein Bemessungsentgelt in HÃ¶he von 167,03 â�¬. Davon ausgehend bewilligte die
Beklagte dem KlÃ¤ger Arbeitslosengeld in HÃ¶he eines tÃ¤glichen
Leistungsbetrages von 53,42Â â�¬ fÃ¼r die Zeit vom 01.12.2020 bis zum
13.12.2020, von 67,35 â�¬ fÃ¼r die Zeit vom 14.12.2020 bis zum 31.12.2020 und
von 68,02 â�¬ fÃ¼r die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 30.11.2022. Die
VerÃ¤nderung der LeistungshÃ¶he ab dem 01.01.2021 ergab sich laut der im
Bescheid enthaltenen Berechnung daraus, dass ab diesem Zeitpunkt kein Abzug
mehr fÃ¼r den SolidaritÃ¤tszuschlag erfolgte.

Dagegen erhob der KlÃ¤ger am 23.12.2020 Widerspruch und beanstandete, dass
das JubilÃ¤umsgeld bei der Berechnung der AnspruchshÃ¶he nicht berÃ¼cksichtigt
worden sei.

AnschlieÃ�end kam es laut einem entsprechenden Aktenvermerk am 28.12.2020 zu
einem Telefonat zwischen dem KlÃ¤ger und einem Mitarbeiter der Beklagten. In
dem Vermerk wurde festgehalten, dass der KlÃ¤ger zum 01.07.1981 eingestellt
worden sei. Daher wÃ¤re das 40jÃ¤hrige JubilÃ¤um erst im Juni bzw. Juli 2021
fÃ¤llig gewesen. Der Tarifvertrag sehe aber vor, dass das JubilÃ¤umsgeld bei einem
Ausscheiden fÃ¼nf Jahre vor dem JubilÃ¤umstag trotzdem ausgezahlt werde.
Demnach habe der KlÃ¤ger das JubilÃ¤umsgeld nur deshalb im November 2020
erhalten, weil er ausgeschieden sei, mit der Folge, dass dies ein Entgelt aufgrund
des Ausscheidens sei, weshalb es nicht zur Bemessung herangezogen werden
dÃ¼rfe.

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 30.12.2020
zurÃ¼ck. Das JubilÃ¤umsgeld sei nach den telefonischen Angaben des KlÃ¤gers nur
im November 2020 zur Auszahlung gekommen, weil er vor Erreichen der
tatsÃ¤chlichen BetriebszugehÃ¶rigkeit von 40 Jahren ausgeschieden sei und somit
am 30.06.2021 nicht mehr in einem ArbeitsverhÃ¤ltnis gestanden habe. Der
KlÃ¤ger hÃ¤tte das JubilÃ¤umsgeld nicht im November 2020 erhalten, wenn er nicht
ausgeschieden wÃ¤re. Bei der Berechnung des Bemessungsentgelts bleibe nach Â§
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151 Abs.Â 2 Nr. 1 SGB III Arbeitsentgelt auÃ�er Betracht, welches der Arbeitslose
wegen der Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses erhalten habe. Im Ã�brigen wÃ¤re
es auch sinnwidrig, wenn durch das JubilÃ¤umsgeld das Bemessungsentgelt um ein
Drittel erhÃ¶ht werden wÃ¼rde.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger am 21.01.2021 Klage beim Sozialgericht (SG) Heilbronn
erhoben. Es treffe nicht zu, dass er das JubilÃ¤umsgeld nicht im November 2020
erhalten hÃ¤tte, wenn er nicht ausgeschieden wÃ¤re und dass die Auszahlung dann
erst im Juli 2021 erfolgt wÃ¤re. Der KlÃ¤ger habe es nicht in der Hand gehabt, wann
die Arbeitgeberin das JubilÃ¤umsgeld auszahle. Beim JubilÃ¤umsgeld handele es
sich um eine Honorierung langjÃ¤hriger Betriebstreue und nicht um ein
Arbeitsentgelt, welches der Arbeitslose wegen der Beendigung des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses erhalten habe. Deshalb mÃ¼sse der Betrag in HÃ¶he von
24.732,50 â�¬ bei der Festsetzung des Bemessungsentgelts mitberÃ¼cksichtigt
werden.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten und hat vorgetragen, die Zahlung des
JubilÃ¤umsgeldes beruhe vorliegend zwingend auf der Beendigung des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses, so dass Â§ 151 Abs. 2 Nr. 1 SGB III Anwendung finde.

Die Arbeitgeberin hat auf Nachfrage des SG Heilbronn mit Schreiben vom
20.07.2021 mitgeteilt, dass hinsichtlich der JubilÃ¤umszahlung von 24.732,50 â�¬
keine vertragliche Vereinbarung bestanden habe, sondern diese auf der Gesamt-
Betriebsvereinbarung (GBV) â��JubilÃ¤umszuwendungâ�� basiere. Grund fÃ¼r die
Zahlung beim KlÃ¤ger sei gewesen, dass dieser im Jahr 2022 das 40-jÃ¤hrige
DienstjubilÃ¤um erreicht hÃ¤tte. GemÃ¤Ã� Nr. 5 der GBV
â��JubilÃ¤umszuwendungâ�� werde im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens bis zu
maximal fÃ¼nf Jahre vor dem Erreichen des 50- bzw. 40jÃ¤hrigen DienstjubilÃ¤ums
das JubilÃ¤umsgeld mit dem Ausscheiden auf Basis des letzten aktuellen
Monatsverdienstes ausgezahlt. Da der KlÃ¤ger zum 01.12.2020 aus dem
Unternehmen ausgeschieden sei, sei ihm mit der Abrechnung November 2020 das
JubilÃ¤umsgeld Ã¼berwiesen worden. Wenn die entsprechenden Voraussetzungen
der Nr. 5 der GBV â��JubilÃ¤umszuwendungâ�� erfÃ¼llt wÃ¼rden, erfolge die
Auszahlung immer im letzten BeschÃ¤ftigungsmonat. Nr. 5 der von der
Arbeitgeberin Ã¼bersandten GBV â��JubilÃ¤umszuwendungâ�� lautet wie folgt:
â��Mitarbeitern, die innerhalb der normalen Laufzeit ihres Arbeitsvertrages
(Regelaltersgrenze) eine 50jÃ¤hrige bzw. 40jÃ¤hrige BetriebszugehÃ¶rigkeit
erreichen wÃ¼rden, kann im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens bis zu maximal
fÃ¼nf Jahre vor dem Erreichen des 50- bzw. 40jÃ¤hrigen DienstjubilÃ¤ums das
JubilÃ¤umsgeld mit dem Ausscheiden auf Basis des letzten aktuellen
Monatsverdienstes ausgezahlt werden. Der vorzeitig ausscheidende Mitarbeiter
muÃ� mindestens 60 Jahre alt sein.â��

Der KlÃ¤ger hat hierzu erklÃ¤rt, dass der Inhalt der Mitteilung der Arbeitgeberin
zutreffe. ErgÃ¤nzend hat der KlÃ¤ger eine an seinen BevollmÃ¤chtigten gerichtete
E-Mail eingereicht, in der er mitteilt, mit der Agentur fÃ¼r Arbeit in S1 Kontakt
aufgenommen zu haben. Dort habe er seinen Fall geschildert und um Information
gebeten, wie dort mit dieser Sonderzahlung bei der Festsetzung des
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Arbeitslosengeldes verfahren werde. Die Agentur fÃ¼r Arbeit in S1 berÃ¼cksichtige
in jedem Fall die JubilÃ¤umszuwendung bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes.
Im Sinne der Gleichbehandlung bitte er um erneute PrÃ¼fung und um Anwendung
der Berechnungsgrundlage â��analog der Hauptstelle S1â��.

Die Beklagte hat ausgefÃ¼hrt, dass sich ihr nicht erschlieÃ�e, warum der KlÃ¤ger
angeblich Kontakt mit der â��Agentur fÃ¼r Arbeit in S1â�� aufgenommen habe.
UnabhÃ¤ngig davon, dass Ã¼ber eine solche Kontaktaufnahme in den Unterlagen
der Beklagten nichts vermerkt sei, verbleibe es bei der getroffenen Entscheidung.

Das SG Heilbronn hat nach Zustimmung der Beteiligten die Klage mit Urteil ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung am 02.09.2022, dem ProzessbevollmÃ¤chtigten des
KlÃ¤gers laut elektronischem Empfangsbekenntnis zugestellt am 08.09.2022,
abgewiesen. Der KlÃ¤ger habe keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung eines hÃ¶heren
Arbeitslosengeldes unter BerÃ¼cksichtigung des JubilÃ¤umsgeldes bei der
Festsetzung des Bemessungsentgelts. Bei der Berechnung des Bemessungsentgelts
hÃ¤tten nach Â§ 151 Abs. 2 Nr. 1 SGB III Arbeitsentgelte auÃ�er Betracht zu
bleiben, die der Arbeitslose wegen der Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses
erhalte oder die im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit vereinbart worden seien. Damit
blieben alle Zahlungen unberÃ¼cksichtigt, die nicht wÃ¤hrend des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses angefallen wÃ¤ren, sondern nur bei Eintritt von
Arbeitslosigkeit fÃ¤llig wÃ¼rden. Der KlÃ¤ger hÃ¤tte erst im Jahr 2022 das
40-jÃ¤hrige DienstjubilÃ¤um erreicht. Die darauf bezogene JubilÃ¤umszuwendung
habe er lediglich deshalb im November 2020 erhalten, weil er vorher ausgeschieden
sei. WÃ¤re der KlÃ¤ger nicht zum 30.11.2020 ausgeschieden, hÃ¤tte er das
JubilÃ¤umsgeld erst zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt erhalten. Demnach habe der
KlÃ¤ger das JubilÃ¤umsgeld im November 2020 wegen der Beendigung des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses erhalten, weshalb es nicht zu berÃ¼cksichtige sei.

Der KlÃ¤ger hat am 06.10.2022 gegen das Urteil des SG Heilbronn vom 02.09.2022
Berufung beim Landessozialgericht (LSG) Baden-WÃ¼rttemberg eingelegt. Zur
BegrÃ¼ndung hat er im Wesentlichen vorgetragen, hÃ¤tte er weitergearbeitet und
wÃ¤re er nicht in die Altersteilzeit eingetreten, hÃ¤tte er das JubilÃ¤umsgeld im Juni
2021 erhalten. Die â��Bundesagentur fÃ¼r Arbeit S1â�� bewerte die hier streitige
Frage seit Jahren genauso wie der KlÃ¤ger, was Herr H1 als Zeuge bestÃ¤tigen
kÃ¶nne. Der Zeuge vertrete seit 2002 in wechselnden Positionen â��beim
Jobcenterâ�� diese Rechtsauffassung, ohne dass ein irgendwie geartetes Problem
aufgetreten sei.

Der KlÃ¤ger beantragt (sachdienlich gefasst),

das Urteil des Sozialgerichts Heilbronn vom 02.09.2022 aufzuheben und die
Beklagte unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom 15.12.2020 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 30.12.2020 zu verurteilen, ihm unter
BerÃ¼cksichtigung des im November 2020 zugeflossenen JubilÃ¤umsgeldes in
HÃ¶he von 24.732,50 â�¬ hÃ¶heres Arbeitslosengeld fÃ¼r den Zeitraum vom
01.12.2020 bis zum 30.11.2022 zu gewÃ¤hren.
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Die Beklagte beantragt,

die Berufung des KlÃ¤gers zurÃ¼ckzuweisen.

Das angefochtene Urteil sei zutreffend. Die Einlassungen des KlÃ¤gers in der
BerufungsbegrÃ¼ndung seien nicht geeignet, die erstinstanzliche Entscheidung zu
widerlegen.

Das Sach- und StreitverhÃ¤ltnis ist mit den Beteiligten in nichtÃ¶ffentlicher Sitzung
am 27.02.2023 erÃ¶rtert worden. Der KlÃ¤ger hat im Termin erneut darauf
hingewiesen, der Zeuge H2 kÃ¶nne bestÃ¤tigen, dass JubilÃ¤umsprÃ¤mien in
gleichgelagerten FÃ¤llen im Bereich der Arbeitsagentur S1 stets beim
Arbeitslosengeld berÃ¼cksichtigt worden seien. Anscheinend werde nur
in G1 anders verfahren. Er sehe hier ein Gleichbehandlungsproblem.

Der Zeuge H2 hat auf gerichtliche Nachfrage zunÃ¤chst bestÃ¤tigt, nicht als
Beamter bei der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit tÃ¤tig zu sein, sondern als Angestellter.
Von sich aus hat er zu seinem RechtsverhÃ¤ltnis zur Bundesagentur fÃ¼r Arbeit
zudem erklÃ¤rt, vollumfÃ¤nglich die Ansicht des KlÃ¤gers zu teilen. Die Zahlung des
JubilÃ¤umsgeldes habe er in gleichgelagerten FÃ¤llen (â��Ausscheiden
beim D1 nach Ende der Altersteilzeitâ��) in der Vergangenheit stets bei der
Berechnung des Arbeitslosengeldes vollumfÃ¤nglich berÃ¼cksichtigt. Ihm sei nicht
bekannt, warum diese Zahlung nicht berÃ¼cksichtigt werden dÃ¼rfe. Aus diesem
Grunde seien ihm die Bearbeitungsweise der Kolleginnen und Kollegen, die
Entscheidung der Widerspruchsstelle vom 30.12.2020, als auch die Entscheidung
des SG Heilbronn unbegreiflich. Offenbar handele es sich um eine â��Lex G1â��.

Daraufhin ist der Zeuge H2 schriftlich vernommen worden. Dazu befragt, ob die
Beklagte nach Kenntnis des Zeugen in gleichgelagerten FÃ¤lle mit
â��vorzeitigenâ�� JubilÃ¤umszuwendungen diese bei der Berechnung des
Arbeitslosengeldes berÃ¼cksichtigt habe, obwohl die JubilÃ¤umszuwendungen
ohne die Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses noch nicht zu einem Zeitpunkt vor
Beginn der Arbeitslosigkeit gezahlt worden wÃ¤ren, hat der Zeuge in seiner
Aussage vom 30.03.2023 erklÃ¤rt, dass die JubilÃ¤umszuwendung nach seinen
Erkenntnissen â��in der Regel immerâ�� berÃ¼cksichtigt worden sei. Dieser
Sachverhalt sei in der Vergangenheit nicht nÃ¤her thematisiert worden. Dazu
befragt, ob er in anonymisierter, aber fÃ¼r die Beklagte nachvollziehbarer Form
konkrete Beispiele dieses Vorgehens benennen kÃ¶nne, hat der Zeuge erklÃ¤rt,
dass dies mÃ¶glich wÃ¤re, aber einen VerstoÃ� gegen den Datenschutz darstellen
wÃ¼rde, weil er zunÃ¤chst die Namen und Anschriften der Betroffenen ermitteln
mÃ¼sste. AuÃ�erdem mÃ¼sste er so einen Fall erst heraussuchen, was sich im
Hinblick auf die Vielzahl bearbeiteter FÃ¤lle als schwierig erweise.

Die Beklagte hat hierzu mitgeteilt, grundsÃ¤tzlich wÃ¼rden die Angaben in der
Arbeitsbescheinigung berÃ¼cksichtigt. Soweit die darin enthaltenen Angaben zu
den JubilÃ¤umszuwendungen u.a. im Hinblick auf die BeschÃ¤ftigungsdauer
allerdings Unstimmigkeiten aufwiesen bzw. nicht plausibel seien, werde bei den
Arbeitgebern diesbezÃ¼glich nachgefragt und der Sachverhalt weiter aufgeklÃ¤rt.
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Die dargelegte Vorgehensweise sei bei der Beklagten intern abgestimmt und werde
entsprechend angewendet.

Der KlÃ¤ger hat auf Nachfrage des Gerichts erklÃ¤rt, bei Abschluss des ATZ-
Vertrags sei es sein Ziel gewesen, direkt nach der Altersteilzeit in â��die Rente mit
63â�� zu gehen. Aus diesem Grunde habe er am 09.11.2019 einen Antrag zum
Ausgleich einer Rentenminderung gestellt. Den ersten Betrag dazu habe er am
16.12.2019 Ã¼berwiesen und den zweiten Betrag am 05.02.2020.

Die Beklagte hat mitgeteilt, nach den vorliegenden Unterlagen habe die
tatsÃ¤chliche MÃ¶glichkeit einer Inanspruchnahme einer vorgezogenen Altersrente
fÃ¼r langjÃ¤hrige Versicherte zum 01.12.2020 bestanden (mit Abschlag von 10,5
Prozent, Rentenrechner der Deutschen Rentenversicherung). Damit scheide eine
Bemessung des Arbeitslosengeldes nach der Sondervorschrift des Â§ 10 Abs. 1
AltTZG aus. Unter Zugrundelegung der Angaben des KlÃ¤gers sei davon
auszugehen, dass von Seiten des KlÃ¤gers ursprÃ¼nglich ein Renteneintritt zum
01.12.2020 geplant gewesen sei. Nach Auffassung der Beklagten liege insoweit ein
wichtiger Grund im Sinne des Â§Â 159 Abs.Â 1 Satz 1 SGB III vor. Eine Ã�nderung
des Verhaltens nach Abschluss der Altersteilzeitvereinbarung sei fÃ¼r die
Beurteilung des wichtigen Grundes nicht relevant. Ein Sperrzeittatbestand sei
demnach nicht gegeben.

EntscheidungsgrÃ¼nde

I. Der Senat konnte aufgrund des EinverstÃ¤ndnisses der Beteiligten gemÃ¤Ã� 
Â§Â 153Â Abs.Â 1 i.V.m. Â§Â 124 Abs.Â 2 SGG durch Urteil ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung entscheiden. Die nach den Â§Â§ 143 und 144, SGG statthafte, sowie
nach Â§ 151 Abs. 1 SGG form- und fristgerecht eingelegte Berufung des KlÃ¤gers ist
auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig.

StreitgegenstÃ¤ndlich sind neben der Aufhebung des Urteils des SG Heilbronn
vom 02.09.2022 der Bescheid der Beklagten vom 15.12.2020 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 30.12.2020. Das Begehren, die Beklagte zu
verurteilen, ihm hÃ¶heres Arbeitslosengeld fÃ¼r den Zeitraum vom 01.12.2020 bis
zum 30.11.2022 unter BerÃ¼cksichtigung des im November 2020 zugeflossenen
JubilÃ¤umsgeldes in HÃ¶he von 24.732,50 â�¬ zu gewÃ¤hren, verfolgt der KlÃ¤ger
zulÃ¤ssig mit der kombinierten Anfechtungs- und Leistungsklage (Â§ 54 Abs. 1 Satz
1 i.V.m. Abs.Â 4, Â§Â 56 SGG), die zulÃ¤ssigerweise auf den Erlass eines
Grundurteils gerichtet ist. Ein Grundurteil im Sinne von Â§Â 130 Abs. 1 Satz 1 SGG
ist auch in einem sogenannten HÃ¶henstreit zulÃ¤ssig, wenn â�� wie hier â�� mit
Wahrscheinlichkeit von einem hÃ¶heren Leistungsbetrag ausgegangen werden
kann (BSG, Urteil vom 11.11.2021 â�� B 14 AS 41/20 R, juris Rn. 12 m.w.N.; vgl.
Urteil des Senats vom 31.08.2022 â�� L 3 AL 303/22, juris Rn. 27).

II. Die Berufung des KlÃ¤gers ist aber nicht begrÃ¼ndet. Das SG Heilbronn hat die
Klage zu Recht abgewiesen. Der KlÃ¤ger hat gegen die Beklagte keinen Anspruch
auf hÃ¶heres Arbeitslosengeld fÃ¼r den Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum
30.11.2022 unter BerÃ¼cksichtigung des JubilÃ¤umsgeldes in HÃ¶he von 24.732,50
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â�¬ bei der Bestimmung des Bemessungsentgelts.

1. Die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld dem Grunde nach
sind gegeben. Nach Â§ 137 Abs. 1 SGB III hat Anspruch auf Arbeitslosengeld bei
Arbeitslosigkeit, wer arbeitslos ist, sich bei der Agentur fÃ¼r Arbeit arbeitslos
gemeldet und die Anwartschaftszeit erfÃ¼llt hat. Der KlÃ¤ger hat sich am
04.09.2020 mit Wirkung zum 01.12.2020 arbeitslos gemeldet und war ab diesem
Zeitpunkt arbeitslos im Sinne des Â§ 138 Abs. 1 SGB III. Auch die Anwartschaftszeit
(Â§ 137 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Â§Â§ 142, 143 SGB III) ist erfÃ¼llt, weil der KlÃ¤ger
innerhalb der Rahmenfrist von 30 Monaten des Â§ 143 SGB III beginnend mit dem
Tag vor der ErfÃ¼llung aller sonstigen Voraussetzungen fÃ¼r den Anspruch auf
Arbeitslosengeld 12 Monate in einem VersicherungspflichtverhÃ¤ltnis gestanden
hat.

2. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld hat auch nicht wegen Eintritt einer Sperrzeit
bei verspÃ¤teter Arbeitssuchendmeldung oder einer Sperrzeit wegen
Arbeitsaufgabe geruht. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht nach Â§ 159 Abs. 1
Satz 1 SGB III fÃ¼r die Dauer einer Sperrzeit, wenn sich ein Arbeitnehmer
versicherungswidrig verhalten hat, ohne dafÃ¼r einen wichtigen Grund zu haben.
Bei Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen tritt eine Sperrzeit kraft
Gesetzes ein, ohne dass es eines entsprechenden Ausspruchs durch Verwaltungsakt
bedarf (BSG, Urteil vom 22.09.2022 â�� B 11 AL 31/21Â R, juris Rn. 13 m.w.N.).
Ã�ber das Vorliegen eines wichtigen Grundes ist unter BerÃ¼cksichtigung des Ziels
der Sperrzeitregelung zu entscheiden. Diese soll die Versichertengemeinschaft vor
RisikofÃ¤llen schÃ¼tzen, deren Eintritt der Versicherte selbst zu vertreten hat; eine
Sperrzeit soll nur eintreten, wenn dem Versicherten unter BerÃ¼cksichtigung aller
UmstÃ¤nde des Einzelfalls und unter AbwÃ¤gung seiner Interessen mit den
Interessen der Versichertengemeinschaft ein anderes Verhalten zugemutet werden
kann. Dies ist nicht nach den subjektiven Vorstellungen des Arbeitslosen zu
beurteilen, ein wichtiger Grund im Sinne des Sperrzeitrechts muss vielmehr objektiv
gegeben sein (BSG, Urteil vom 12.09.2017 â�� B 11 AL 25/16 R, juris Rn. 16 f.
m.w.N.).

a) Der KlÃ¤ger ist seiner Meldepflicht nachgekommen mit der Folge, dass eine
Sperrzeit wegen verspÃ¤teter Arbeitsuchendmeldung nicht eingetreten ist.
Versicherungswidriges Verhalten liegt nach Â§Â 159 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 SGB III vor,
wenn der Arbeitslose der ihm obliegenden Meldepflicht nach Â§ 38 SGB III nicht
nachgekommen ist. Nach Â§ 38 Abs. 1 Satz 1 SGB III in der Fassung vom
12.06.2020 (im Folgenden a.F.) sind Personen, deren Ausbildungs- oder
ArbeitsverhÃ¤ltnis endet, verpflichtet, sich spÃ¤testens drei Monate vor dessen
Beendigung persÃ¶nlich bei der Agentur fÃ¼r Arbeit arbeitsuchend zu melden. Das
ArbeitsverhÃ¤ltnis endete vorliegend am 30.11.2020, der spÃ¤teste Meldetermin ist
damit der 31.08.2020 gewesen. Ausweislich des GesprÃ¤chsvermerks vom
25.05.2020 hat sich der KlÃ¤ger an diesem Tag und damit vor Ablauf des
31.08.2020 telefonisch bei der Beklagten arbeitsuchend gemeldet. Allerdings
verlangte Â§ 38 Abs.Â 1 Satz 1 SGB III a.F. noch eine persÃ¶nliche Meldung bei der
Beklagten. Erst seit dem 01.01.2022 muss die Meldung nicht mehr in Gestalt einer
persÃ¶nlichen Vorsprache erfolgen (BT-Drs. 19/17740, S.Â 46). Zur Wahrung der
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Frist nach Â§ 38 Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB III a.F. genÃ¼gte nach dessen Satz 3
jedoch eine Anzeige unter Angabe der persÃ¶nlichen Daten und des
Beendigungszeitpunktes des BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses, wenn die persÃ¶nliche
Meldung nach terminlicher Vereinbarung nachgeholt wurde. Allerdings ersetzte eine
solche Anzeige nicht die persÃ¶nliche Meldung, sondern lockerte nur die
Fristvorgaben aus den SÃ¤tzenÂ 1 undÂ 2 (Harks in Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB
III, 2. Auflage, Â§Â 38 SGB III [Stand: 23.04.2021] Rn. 47). Hier hat der KlÃ¤ger seine
persÃ¶nlichen Daten und den Beendigungszeitpunkt seines
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses zwar telefonisch Ã¼bermittelt, es kam jedoch nicht
zu einer persÃ¶nlichen Vorsprache. Vorliegend besteht jedoch ein wichtiger Grund
im Sinne des Â§ 159 Abs. 1 Satz 1 SGB III dafÃ¼r, dass sich der KlÃ¤ger lediglich
telefonisch und nicht persÃ¶nlich arbeitssuchend gemeldet hat. Wie sich aus dem
GesprÃ¤chsvermerk vom 27.05.2020 ergibt, sind die Agenturen aufgrund der
Corona-Pandemie zum Zeitpunkt seiner telefonischen Anzeige auf zum damaligen
Zeitpunkt unbestimmte Zeit geschlossen gewesen und ist dem KlÃ¤ger deshalb
eine persÃ¶nliche Meldung rein tatsÃ¤chlich nicht mÃ¶glich gewesen.

b) Auch die Voraussetzungen einer Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe liegen nicht vor.
Nach Â§Â 159 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB III liegt ein versicherungswidriges Verhalten
auch vor, wenn der Arbeitslose das BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis gelÃ¶st und
dadurch vorsÃ¤tzlich oder grob fahrlÃ¤ssig die Arbeitslosigkeit herbeigefÃ¼hrt hat.
Der KlÃ¤ger hat hier durch die Umwandlung seines unbefristeten in ein befristetes
ArbeitsverhÃ¤ltnis ohne AnschlussarbeitsverhÃ¤ltnis sein
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis gelÃ¶st und damit seine Arbeitslosigkeit vorsÃ¤tzlich
herbeigefÃ¼hrt (vgl. nur BSG, Urteil vom 12.9.2017 â�� B 11 AL 25/16 R, juris Rn.
15). Der KlÃ¤ger kann sich jedoch auf einen wichtigen Grund berufen, da dieser zur
Ã�berzeugung des Senats bei Abschluss des Teilzeitarbeitsvertrages beabsichtigte,
ab dem 01.12.2020 eine Altersrente der gesetzlichen Rentenversicherung mit
AbschlÃ¤gen zu beziehen. Im Falle der LÃ¶sung des BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses
durch Altersteilzeitvertrag kann sich ein Arbeitnehmer auf einen wichtigen Grund
berufen, wenn er bei Abschluss der Vereinbarung beabsichtigt, nahtlos von der
Freistellungsphase der Altersteilzeit in den Rentenbezug zu wechseln und eine
entsprechende Annahme prognostisch gerechtfertigt ist. Die Beurteilung des
kÃ¼nftigen Verhaltens des Arbeitnehmers ist dabei abhÃ¤ngig von der
rentenrechtlichen Situation und davon, ob bzw. wie er diese unter
BerÃ¼cksichtigung seiner Kenntnisse und Nachfragen bei sachkundigen Stellen
eingeschÃ¤tzt hat (BSG, Urteil vom 12.09.2017 â�� B 11 AL 25/16 R, juris Rn.Â 17
m.w.N.). Der KlÃ¤ger hat dazu fÃ¼r den Senat glaubhaft erklÃ¤rt, dass er sich,
bevor er den Antrag auf Altersteilzeit gestellt hat, Ende 2018 bei der
Rentenversicherung S1 hinsichtlich der zu erwartenden Rente und der MÃ¶glichkeit
von Ausgleichszahlungen bei vorzeitigem Rentenbeginn zur Reduzierung der
RentenkÃ¼rzung hat beraten lassen. Es sei ursprÃ¼nglich sein Ziel gewesen, direkt
nach der Altersteilzeit in die Rente mit 63 Jahren zu gehen. Dazu hat er am
09.11.2019 einen Antrag zum Ausgleich einer Rentenminderung gestellt. Den
ersten Betrag dazu hat der KlÃ¤ger am 16.12.2019 Ã¼berwiesen, den zweiten
Betrag am 05.02.2020. Der Senat legt diesbezÃ¼glich die glaubhaften Angaben des
KlÃ¤gers zugrunde, an deren Richtigkeit auch die Beklagte keine Bedenken
geÃ¤uÃ�ert hat. Der KlÃ¤ger und die Arbeitgeberin sind auch, wie sich aus Â§Â 1
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Nr. 2 ATZ-Vertrag ergibt, bei Abschluss des Teilzeitarbeitsvertrages davon
ausgegangen, dass ab dem 01.12.2020 eine Altersrente der gesetzlichen
Rentenversicherung mit AbschlÃ¤gen bezogen werden konnte. Nach Mitteilung der
Beklagten und Bezugnahme auf den Rentenrechner der Deutschen
Rentenversicherung bestand fÃ¼r den KlÃ¤ger auch die tatsÃ¤chliche MÃ¶glichkeit
einer Inanspruchnahme einer vorgezogenen Altersrente fÃ¼r langjÃ¤hrige
Versicherte zum 01.12.2020. Dies alles spricht dafÃ¼r, dass von Seiten des
KlÃ¤gers ursprÃ¼nglich ein Renteneintritt zum 01.12.2020 geplant gewesen ist.

3. Der KlÃ¤ger hat aber keinen Anspruch auf hÃ¶heres Arbeitslosengeld fÃ¼r den
Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 30.11.2022. Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger mit
dem Bescheid vom 15.12.2020 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
30.12.2020 Arbeitslosengeld unter Anwendung der in den Â§Â§Â 149 ff. SGB III
enthaltenen Regelungen in zutreffender HÃ¶he gewÃ¤hrt.

a) Das Arbeitslosengeld betrÃ¤gt nach Â§ 149 SGB III fÃ¼r Arbeitslose, die
mindestens ein Kind im Sinne des Â§ 32 Abs. 1, 3 bis 5 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) haben, sowie fÃ¼r Arbeitslose, deren Ehegattin,
Ehegatte, Lebenspartnerin oder Lebenspartner mindestens ein Kind im Sinne des Â§
32 Abs. 1, 3 bis 5 des EStG hat, wenn beide Ehegatten oder Lebenspartner
unbeschrÃ¤nkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben,
67 Prozent (Nr. 1), fÃ¼r die Ã¼brigen Arbeitslosen 60 Prozent (Nr. 2) des
pauschalierten Nettoentgelts (Leistungsentgelt), das sich aus dem Bruttoentgelt
ergibt, das die oder der Arbeitslose im Bemessungszeitraum erzielt hat
(Bemessungsentgelt). Der Bemessungszeitraum umfasst gemÃ¤Ã� Â§ 150 Abs. 1
Satz 1 SGB III die beim Ausscheiden aus dem jeweiligen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis
abgerechneten EntgeltabrechnungszeitrÃ¤ume der versicherungspflichtigen
BeschÃ¤ftigungen im Bemessungsrahmen. Der Bemessungsrahmen umfasst nach 
Â§ 150 Abs.Â 1 Satz 2 SGB III ein Jahr und endet mit dem letzten Tag des letzten
VersicherungspflichtverhÃ¤ltnisses vor der Entstehung des Anspruchs. Der
Bemessungsrahmen lÃ¤uft kalendermÃ¤Ã�ig ab und erfasst immer ein Zeitjahr
ohne RÃ¼cksicht auf die Frage, in welchem Umfang dieses Jahr mit
versicherungspflichtigen Zeiten belegt ist (LSG Schleswig-Holstein, Urteil vom
17.02.2023 â�� L 3 AL 20/20, juris Rn. 35 m.w.N.). Bemessungsentgelt ist gemÃ¤Ã� 
Â§ 151 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz SGB III das durchschnittlich auf den Tag
entfallende beitragspflichtige Arbeitsentgelt, das die oder der Arbeitslose im
Bemessungszeitraum erzielt hat. AuÃ�er Betracht bleiben gemÃ¤Ã� Â§ 151 Abs. 2
Nr. 1 SGB III Arbeitsentgelte, die Arbeitslose wegen der Beendigung des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses erhalten oder die im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit
vereinbart worden sind. Das Leistungsentgelt ist gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs.Â 1 Satz 1
SGB III das um pauschalierte AbzÃ¼ge verminderte Bemessungsentgelt. AbzÃ¼ge
sind eine Sozialversicherungspauschale in HÃ¶he von 20 Prozent des
Bemessungsentgelts (Â§ 153 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB III), die Lohnsteuer, die sich
nach dem vom Bundesministerium der Finanzen auf Grund des Â§ 51 Abs. 4 Nr. 1a
des Einkommensteuergesetzes bekannt gegebenen Programmablaufplan bei
BerÃ¼cksichtigung der Vorsorgepauschale nach Â§ 39b Abs. 2 Satz 5 Nr. 3
Buchstabe a bis c und e des Einkommensteuergesetzes zu Beginn des Jahres, in
dem der Anspruch entstanden ist, ergibt (Â§ 153 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB III) und der
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SolidaritÃ¤tszuschlag (Â§Â 153 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB III).

b) Das Vorstehende berÃ¼cksichtigt, hat die Beklagte den Leistungsanspruch des
KlÃ¤gers fÃ¼r den Zeitraum vom 01.12.2020 bis zum 30.11.2022 zutreffend
berechnet. In dem im Bemessungsrahmen vom 01.12.2019 bis zum 30.11.2020
liegenden Bemessungszeitraum ist von dem KlÃ¤ger an 366 Tagen ein
beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in HÃ¶he von insgesamt 61.132,02Â â�¬ erzielt
worden. Dieser Betrag ergibt sich aus der Arbeitsbescheinigung der Arbeitgeberin,
wonach fÃ¼r die Zeit vom 01.12.2019 bis zum 30.11.2020 monatlich ein
beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt in HÃ¶he von 4.940,69Â â�¬, also
insgesamt 59.288,28Â â�¬ gezahlt worden ist zuzÃ¼glich Einmalzahlungen in
HÃ¶he von 1.395,51Â â�¬, 113,23Â â�¬ und 335,00Â â�¬, also insgesamt
1.843,74Â â�¬. Das im November 2020 erhaltene JubilÃ¤umsentgelt ist dabei nicht
erhÃ¶hend zu berÃ¼cksichtigen (dazu unter bb)).

Aus dem im Bemessungszeitraum erzielten beitragspflichtigen Arbeitsentgelt in
HÃ¶he von insgesamt 61.132,02 â�¬ ergibt sich vorliegend fÃ¼r den Zeitraum ab
dem 14.12.2020 zutreffend ein durchschnittliches tÃ¤gliches Entgelt
(Bemessungsentgelt) von 167,03 â�¬. Â§ 154 Satz 2 SGB III, wonach ein Monat bei
der Leistung von Arbeitslosengeld mit 30 Tagen anzusetzen ist, ist hier nicht
einschlÃ¤gig. Bei der Berechnung des Bemessungsentgelts kommt es auf die
Anzahl der Tage an, die der Jahreszeitraum tatsÃ¤chlich umfasst hat (vgl. BSG,
Urteil vom 06.05.2009Â â�� B 11 AL 7/08Â R, juris Rn. 19). Im Zeitraum von
01.12.2020 bis zum 13.12.2020 war nur ein Anteil von Â¾ dieses Betrages,
also 125,27Â â�¬ als Bemessungsentgelt zu berÃ¼cksichtigen, weil der KlÃ¤ger,
der zuvor im Bemessungszeitraum durchschnittlich 20 Stunden pro Woche
gearbeitet hatte, sich nur fÃ¼r 15 Stunden pro Woche dem Arbeitsmarkt zur
VerfÃ¼gung gestellt hatte, Â§ 151 Abs. 5 Satz 1 SGBÂ III. 

Unter Zugrundelegung der im vorliegenden Fall einschlÃ¤gigen Lohnsteuerklasse 3
des KlÃ¤gers ergibt sich aus dem Bemessungsentgelt von 125,27Â â�¬ gemÃ¤Ã� 
Â§ 153 SGB III ein Leistungsentgelt von 89,04Â â�¬. Aus dem Bemessungsentgelt
von 167,03 â�¬ ergibt sich fÃ¼r den verbleibenden Monat Dezember 2020
gemÃ¤Ã� Â§ 153 SGB III ein Leistungsentgelt in HÃ¶he von 112,25 â�¬ und ab dem
01.01.2021 in HÃ¶he von 113,36 â�¬. Bei dem KlÃ¤ger ist nach Â§ 149 SGB III kein
Kind zu berÃ¼cksichtigen. Er hat daher Anspruch auf Arbeitslosengeld nach dem
Leistungssatz von 60 Prozent des Leistungsentgelts, sodass ein Anspruch auf
Arbeitslosengeld in HÃ¶he von tÃ¤glich 53,42 â�¬ fÃ¼r die Zeit vom 01.12.2020 bis
zum 13.12.2020, 67,35 â�¬ fÃ¼r die Zeit vom 14.12.2020 bis zum 31.12.2020 und
68,02 â�¬ fÃ¼r die Zeit vom 01.01.2021 bis zum 30.11.2022 besteht.

aa) Der im Bemessungsrahmen liegende Bemessungszeitraum Ã¤ndert sich
vorliegend nicht gemÃ¤Ã� Â§Â 150 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 SGB III. Demnach bleiben bei
der Ermittlung des Bemessungszeitraums zwar Zeiten auÃ�er Betracht, in denen die
durchschnittliche regelmÃ¤Ã�ige wÃ¶chentliche Arbeitszeit auf Grund einer
Teilzeitvereinbarung nicht nur vorÃ¼bergehend auf weniger als 80 Prozent der
durchschnittlichen regelmÃ¤Ã�igen Arbeitszeit einer vergleichbaren
VollzeitbeschÃ¤ftigung, mindestens um fÃ¼nf Stunden wÃ¶chentlich, vermindert
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war, wenn der Arbeitslose BeschÃ¤ftigungen mit einer hÃ¶heren Arbeitszeit
innerhalb der letzten dreieinhalb Jahre vor der Entstehung des Anspruchs wÃ¤hrend
eines sechs Monate umfassenden zusammenhÃ¤ngenden Zeitraums ausgeÃ¼bt
hat. Dies gilt nach Â§Â 150 Abs. 2 SatzÂ 2 SGB III aber nicht in FÃ¤llen einer
Teilzeitvereinbarung nach dem AltTZG, es sei denn, das BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis
ist, was vorliegend nicht der Fall ist, wegen ZahlungsunfÃ¤higkeit des Arbeitgebers
beendet worden.

Vorliegend haben die Parteien einen Altersteilzeitvertrag nach dem AltTZG
geschlossen. Altersteilzeitarbeit gemÃ¤Ã� Â§Â 2 Abs. 1 AltTZG leisten Arbeitnehmer
â�� unabhÃ¤ngig von einer FÃ¶rderung durch die Beklagte (Â§Â 1 Abs 3 SatzÂ 1
AltTZG) â�� wenn sie das 55. Lebensjahr vollendet haben, aufgrund einer
Vereinbarung mit ihrem Arbeitgeber, die sich zumindest auf die Zeit erstrecken
muss, bis eine Rente wegen Alters beansprucht werden kann, ihre Arbeitszeit auf
die HÃ¤lfte der bisherigen wÃ¶chentlichen Arbeitszeit vermindert haben und
versicherungspflichtig im Sinne des SGB III sind. Die Verringerung der Arbeitszeit
kann entweder im sogenannten Teilzeitmodell, bei dem der Arbeitnehmer unter
Verminderung seiner bisherigen Arbeitszeit weiterarbeitet, oder im sogenannten
Blockmodell, bei dem der Arbeitnehmer zunÃ¤chst weiterarbeitet (Arbeitsphase)
und sodann freigestellt ist (Freistellungsphase), erfolgen (BSG, Urteil vom
22.09.2022Â â�� B 11 AL 31/21 R, juris Rn. 16).

Der KlÃ¤ger hat vorliegend nach Ablauf seines 55. Lebensjahres seine Arbeitszeit
nach dem Blockmodell auf die HÃ¤lfte der bisherigen wÃ¶chentlichen Arbeitszeit
vermindert und war versicherungspflichtig im Sinne des SGB III. Der Arbeitgeber hat
nach Â§ 4 ATZ-Vertrag auch zusÃ¤tzliches Entgelt gezahlt, welches die
Voraussetzungen von Â§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AltTZG erfÃ¼llt.

bb) Das der Berechnung des Arbeitslosengeldanspruchs zugrunde zu legende
Arbeitsentgelt des KlÃ¤gers ist auch nicht um das im November 2020 erhaltene
JubilÃ¤umsgeld in HÃ¶he von 24.732,50Â â�¬ zu erhÃ¶hen. Nach Â§ 151 Abs. 2 Nr.
1 SGB III bleiben Arbeitsentgelte auÃ�er Betracht, die Arbeitslose wegen der
Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses erhalten oder die im Hinblick auf die
Arbeitslosigkeit vereinbart worden sind. Bei dem JubilÃ¤umsentgelt handelt es sich
um ein Arbeitsentgelt, das der KlÃ¤ger wegen der Beendigung des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses erhalten hat.

(1) Bereits die Formulierung â��wegen der Beendigung des
ArbeitsverhÃ¤ltnissesâ�� spricht dafÃ¼r, einen Anspruch dann als erfasst
anzusehen, wenn zwischen der Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses und dem
Anspruch ein ursÃ¤chlicher Zusammenhang besteht. Ein Arbeitnehmer hat dann
einen Anspruch â��wegenâ�� Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses, wenn die
Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses die wesentliche Bedingung fÃ¼r den
Anspruch ist oder â�� anders formuliert â�� der Anspruch dem Arbeitnehmer nicht
zustehen wÃ¼rde, wenn das ArbeitsverhÃ¤ltnis nicht beendet worden wÃ¤re (BSG,
Urteil vom 20.02.2002Â â�� B 11 AL 71/01 R, juris Rn. 15 zur
NichtberÃ¼cksichtigung eines Anspruchs auf Urlaubsabgeltung bei der Bemessung
von Insolvenzgeld). Diese Kriterien gelten auch bei der Beurteilung der Frage, ob
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Arbeitsentgelte, die der Arbeitslose wegen der Beendigung des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses erhalten hat, bei der Feststellung des Bemessungsentgelts
auÃ�er Betracht zu bleiben haben (Bayerisches LSG, Urteil vom 26.03.2009Â â�� L
8 AL 200/08, juris Rn. 23; Valgolio in Hauck/Noftz SGB III, Stand Juni 2021, Â§Â 151
Rn. 61).

Ohne die Beendigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses durch den Altersteilzeitvertrag
hÃ¤tte der KlÃ¤ger das JubilÃ¤umsgeld nicht im November 2020 erhalten.
SchlieÃ�lich handelte es sich um das JubilÃ¤umsgeld fÃ¼r das 40jÃ¤hrige
BetriebsjubilÃ¤um, welches ausgehend von einer Einstellung am 01.07.1981 erst
mit Ablauf des 30.06.2021 eingetreten wÃ¤re, was der KlÃ¤ger im Rahmen der
Berufung auch selbst eingerÃ¤umt hat. Wie das SG Heilbronn in der angefochtenen
Entscheidung unter Bezugnahme auf die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung
zutreffend feststellt, handelt es sich bei dem JubilÃ¤umsgeld vor Erreichen des
JubilÃ¤umstags lediglich um eine rechtlich nicht geschÃ¼tzte Zahlungserwartung
(Bundesarbeitsgericht [BAG], Urteil vom 24.10.2017 â�� 1 AZR 846/15, juris Rn.
27). Die hier an den KlÃ¤ger erfolgte frÃ¼here Zahlung nach Nr. 5 GBV
â��JubilÃ¤umszuwendungâ�� bereits im November 2020 setzte damit zwingend ein
vorzeitiges Ausscheiden voraus und verknÃ¼pfte den Anspruch des KlÃ¤gers auf
das JubilÃ¤umsgeld daher wesentlich kausal mit der Beendigung des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses. Daher ist das JubilÃ¤umsgeld bei der Berechnung des
Bemessungsentgelts nicht zu berÃ¼cksichtigen.

(2) Der KlÃ¤ger kann eine BerÃ¼cksichtigung des JubilÃ¤umsgeldes auch nicht auf
den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs.1 GG) stÃ¼tzen. Zwar hat der Zeuge H2
ausgesagt, dass in anderen gleichgelagerten FÃ¤llen in seinem Ã¶rtlichen
ZustÃ¤ndigkeitsbereich das JubilÃ¤umsgeld stets berÃ¼cksichtigt worden sei. Die
von dem Zeugen geschilderte BerÃ¼cksichtigung von JubilÃ¤umszuwendungen
ohne PrÃ¼fung des von Gesetzes wegen vorgesehenen Eingreifens des
BerÃ¼cksichtigungsausschlusses nach Â§ 151 Abs. 2 Nr. 1 SGB III lÃ¤uft aber auf
eine rechtswidrige Verwaltungspraxis hinaus. Zwar kann sich â�� ausnahmsweise
â�� ein subjektiv-rechtlicher Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie, insbesondere
willkÃ¼r- und missbrauchsfreie Entscheidung aus Art.Â 3 Abs.Â 1 GG unter dem
Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung ergeben, wenn der
LeistungstrÃ¤ger Verwaltungsvorschriften erlassen hat, um sein
Verwaltungshandeln gleichmÃ¤Ã�ig zu steuern (Bundesverwaltungsgericht
[BVerwG], Urteil vom 10.12.2020Â â�� 2 A 2/20, BVerwGE 171, 17-24 Rn. 23). Der
Gleichheitssatz vermag sich aber jedenfalls auÃ�erhalb gesetzlich vorgesehener
Ermessens- oder BeurteilungsspielrÃ¤ume nicht gegen die Gesetzesbindung
durchzusetzen, also keine zwar der Verwaltungspraxis oder Verwaltungsvorschriften
entsprechende, aber gesetzeswidrige Behandlung zu rechtfertigen oder gar einen
Anspruch darauf zu vermitteln (Kischel in BeckÂ´scher Online-Kommentar GG
[Stand 15.05.2023] Art. 3 Rn. 115). In diesem Sinne gibt es keine Gleichheit im
Unrecht (Bundesverfassungsgericht [BVerfG], Nichtannahmebeschluss vom
09.10.2000Â â��Â 1 BvR 1627/95, juris Rn. 52; BVerwG, Urteil vom
26.02.1993Â â�� 8 C 20/92, juris Rn. 14; Kischel in BeckÂ´scher Online-Kommentar
GG a.a.O.). Eine Grenze fÃ¼r die Anwendung dieses Satzes ist nur dort erreicht, wo
willkÃ¼rlich einige Personen herausgegriffen werden (BVerfG,
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Nichtannahmebeschluss vom 09.10.2000, a.a.O., juris Rn. 52). Ein willkÃ¼rliches
Herausgreifen des KlÃ¤gers ist vorliegend aber nicht festzustellen. Der KlÃ¤ger ist
auch bei Wahrunterstellung seines eigenen Vortrages und der Einlassungen des
Zeugen nicht anders behandelt worden, als andere Arbeitslose im
ZustÃ¤ndigkeitsbereich der Arbeitsagentur G1. Zudem entspricht seine Behandlung
der von der Beklagten intern abgesprochenen Vorgehensweise, wonach bei
JubilÃ¤umszuwendungen zwar grundsÃ¤tzlich die Angaben in der
Arbeitsbescheinigung zu Ã¼bernehmen sind, bei Unstimmigkeiten aber eine
weitere PrÃ¼fung vorgenommen wird. Damit ist der KlÃ¤ger nicht willkÃ¼rlich
herausgegriffen worden, selbst wenn sich die Arbeitsagentur S1 (bei
Wahrunterstellung der Angaben des Zeugen) in gleichgelagerten FÃ¤llen nicht
rechtmÃ¤Ã�ig verhalten sollte. 

cc) SchlieÃ�lich greift die Sonderregelung des Â§ 10 Abs. 1 Satz 1 AltTZG mit der
Folge der ErhÃ¶hung des Bemessungsentgelts nicht zugunsten des KlÃ¤gers ein.
Beansprucht nach Â§ 10 Abs. 1 Satz 1 AltTZG ein Arbeitnehmer, der
Altersteilzeitarbeit nach Â§Â 2 AltTZG geleistet hat und fÃ¼r den der Arbeitgeber
Leistungen nach Â§Â 3 Abs. 1 Nr. 1 AltTZG erbracht hat, Arbeitslosengeld oder
Arbeitslosenhilfe, erhÃ¶ht sich das Bemessungsentgelt, das sich nach den
Vorschriften des SGBÂ III ergibt, bis zu dem Betrag, der als Bemessungsentgelt
zugrunde zu legen wÃ¤re, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeitszeit nicht im
Rahmen der Altersteilzeit vermindert hÃ¤tte. Kann der Arbeitnehmer aber eine
Rente wegen Alters in Anspruch nehmen, ist von dem Tage an, an dem die Rente
erstmals beansprucht werden kann, das Bemessungsentgelt maÃ�gebend, das
ohne die ErhÃ¶hung nach SatzÂ 1 zugrunde zu legen gewesen wÃ¤re, Â§Â 10 Abs. 1
Satz 2 AltTZG. Altersrentenberechtigt ist auch der Arbeitslose, der nur eine
vorzeitige Altersrente mit AbschlÃ¤gen erhalten kann (BSG, Urteil vom 15.12.2005
â�� B 7a AL 30/05 R, juris 14 ff.). Der KlÃ¤ger ist ausweislich der
Ã¼bereinstimmenden Mitteilung der Beklagten und des KlÃ¤gers, an deren
Richtigkeit der Senat keine Zweifel hat, ab dem 01.12.2020 berechtigt gewesen,
eine Altersrente mit AbschlÃ¤gen zu beanspruchen.

Die Regelung des Â§ 10 Abs. 1 Satz 2 AltTZG ist mit Unionsrecht vereinbar (vgl.
BSG, Urteil vom 22.09.2022Â â�� B 11 AL 31/21 R, juris Rn. 30 f.).

Die Regelung des Â§ 10 Abs. 1 Satz 2 AltTZG ist zudem mit dem allgemeinen
Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar. Art. 3 Abs. 1 GG schÃ¼tzt nicht vor
jeglicher Ungleichbehandlung, sondern verwehrt dem Gesetzgeber eine Gruppe von
Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten ohne hinreichend
gewichtigen Grund anders zu behandeln (BVerfG, Urteil vom 28.04.1999 â�� 1 BvL
11/94, juris Rn. 129 ff.). Der Gleichheitsgrundsatz ist verletzt, wenn sich ein
vernÃ¼nftiger, sich aus der Natur der Sache ergebender oder sonst wie sachlich
einleuchtender Grund fÃ¼r die gesetzliche Differenzierung oder Gleichbehandlung
nicht finden lÃ¤sst, kurzum, wenn die Bestimmung als willkÃ¼rlich bezeichnet
werden muss (Burghart in Leibholz/Rinck, Grundgesetz Kommentar, 91. Lieferung,
10/2023, Art. 3 Rn. 21 m.w.N.)

Der Gesetzgeber hat bei Erlass des Â§ 10 Abs. 1 Satz und Satz 2 AltTZG gerade
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keine umfassende, allgemeine Privilegierung der Altersteilzeit beabsichtigt. Die
besondere Bemessung nach Â§ 10 Abs. 1 Satz 1 AltTZG soll nur solange wirken, bis
der Arbeitnehmer eine Rente wegen Alters, ggf. auch mit Rentenminderung wegen
vorzeitiger Inanspruchnahme, in Anspruch nehmen kann (BT-Drucks. 13/4877, S. 30
). FÃ¼r diese unterschiedliche vom Gesetzgeber beabsichtigte
Arbeitslosengeldbemessung in Â§Â 10 Abs. 1 Satz 1 und 2 AltTZG bei Personen, die
noch keine Rente beanspruchen kÃ¶nnen, und solchen, die bereits eine Rente â��
wenn auch nur wie vorliegend unter Inkaufnahme von AbschlÃ¤gen â��
beanspruchen kÃ¶nnen, liegt ein rechtfertigender Grund vor, nÃ¤mlich der Schutz
der Arbeitslosenversicherung vor finanziellen Belastungen aus FrÃ¼hverrentungen
(BT-Drucks. 13/4877, S. 30, vgl. auch BT-Drucks. 14/6944, S. 36 zu Â§ 131 SGB III
a.F., jetzt Â§Â 151 SGB III).

Die Frage der Vereinbarkeit von Â§ 10 Abs. 1 Satz 2 AltTZG mit dem
Benachteiligungsverbot des Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG stellt sich vorliegend nicht, da
der KlÃ¤ger zu keinem Zeitpunkt die Inanspruchnahme eine Altersrente fÃ¼r
Schwerbehinderte (Â§ 236a SGB VI), sondern den Bezug einer vorzeitigen
Altersrente mit AbschlÃ¤gen beabsichtigt hat. 

Das mit der Berufung angegriffene Urteil des SG Heilbronn ist mithin rechtmÃ¤Ã�ig.
Die Berufung ist daher zurÃ¼ckzuweisen.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

IV. GrÃ¼nde, im Sinne des Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 SGG die Revision zuzulassen,
liegen nicht vor.
Â 

Erstellt am: 08.03.2024

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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